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Gesetz

vom 8. Oktober 2008

zur Verlängerung des Dekrets
über die Finanzierung und den Betrieb
der Anschlussklassen und der schulinternen Massnahmen

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 19. August 2008;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Dekret vom 13. Dezember 2005 über die Finanzierung und den Betrieb der
Anschlussklassen und der schulinternen Massnahmen (SGF 411.0.5) wird bis
zum Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes verlängert.

Art. 2
1 Dieses Gesetz wird rückwirkend auf den 1. September 2008 in Kraft gesetzt.
2 Es untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem Finanzrefe-
rendum.

Der Präsident: Die Generalsekretärin:

P. LONGCHAMP M. ENGHEBEN

Inkrafttreten:

01.09.2008


